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Grundstücks Gemorkung Rheine r. d. E. Flur 34,

der Stodl Rheine
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S t o d t  R h e i n e

Die  Bürgermeis te r in

Untere  Denkmolbehörde

48427 Rheine

Einlrogung einer Teilflöche des

Flurstück 30 in die Denkmoll isle

Eigenfümer:

Sehr qeehrte Domen und Herren,

lm Auflroge unseres Mitglieds -nehmen wir Bezug ouf dos

Schreiben der Stodt Rheine vom 23. Apri l  2009, und nehmen die Gelegenheit

wohr, im Rohmen des Anhörungsverfohrens zur geplonlen Eintrogung in die

Denkmoll iste vorzutrogen:

Bei der obengenonnten Teilf löche hondelt es sich um eine Ackerflöche, die

von unserem Mitglied ockerboulich für seinen londwirlschofl-

l ichen Houpterwerbsbetrieb genutzt wird. Die Floche isl co.5,B ho groß. Noch

den Angoben unseres Mitglieds soll co. 4 ho ols orlsfesles Bodendenkmol in

die Denkmoll iste eingetrogen werden.

Bei dieser Ackerflöche hondelt es sich oufgrund der Loge um begÜnstigfes

Ackerlond (Bo u erwortu ngslo nd ).
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Unser Mitglied befürchtet nunmehr infolge einer Eintrogung in die Denkmoll is-

te der Stodt Rheine für seine Eigentumsflöche erhebliche Nochteile.

t .

Wie bereits vorgetrogen, wird die Flöche ockerboulich genutzl. Durch eine

Eintrogung in die Denkmoll iste dürfen hinsichtl ich der Bewirtschoftung der Flö-

che für unser Mitglied keine Nochteile entstehen.

2 .

Durch e ine Elnt rogung in  d ie  Denkmol l is ie  dqr f  für  dos, ,Bouerwor tungs lond"

keine Wertminderung einlreien. Insbesondere dorf eine Eintrogung nicht dozu

führen, doss die heutige Ackerflöche in Zukunft nicht boureif wird.

3 .

Grund für die Eintrogung in die Denkmoll iste soll sein, doss ouf der Eigentums-

flöche unseres Mitglieds eine orchöologische Fundstelle sein soll. Wir gehen

dovon ous, doss infolgedessen Ausgrqbungen ouf der Eigentumsflöche slott-

f inden werden. Hierdurch werden Kosten ousgelösl.

Wir bilten um Mittei lung, wer die Kosten einer solchen Ausgrobung zu trogen

hot. Unser Mitglied ist jedenfolls nicht bereit, Ausgrobungskosien seinerseits zu

lrog en.

4.

Als Eigentümer ist unser Mitglied für seine Flöche verkehrssicherungspfl ichtig.

Außerdem konn er ordnungsrechtl ich ols Störer herongezogen werden. Wir

bitten um Mitiei lung, welche Rechisfolgen die Eintrogung in die Denkmoll iste

für den Eigentümer ouslösen wird.

lm Ergebnis dürfen wir ouftrogsgemöß mii. lei len, doss unser Mitglied jedenfolls

donn einer Eintrogung in die Denkmoll iste widerspricht, wenn dodurch
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für ihn ockerbouliche Einschrönkungen bzw. Nochteile eintreten sollten

und / oder

die Einirogung in die Denkmoll isle für seine Eigentumsflöche zu einer

Werlminderung führt bzw. eine Wertsteigerung ousgeschlossen oder

ober zumindesl erheblich zeit l ich vezögert wird.

Wir bitten um schrift l iche Stellungnohme zu unseren Bedenken und um ous-

führl iche Erlöuterung, welche Rechtsfolgen durch die Eintrogung in die Denk-

moll iste zu Losten unseres Milql ieds eintreten.

Grüße

ftsführer


